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Die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs 
für das Land Nordrhein-Westfalen 

Verfassungsgerichtshof NRW .. Postfach 6309 ,. 48033 Münster 

Landtag 
Nord rhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

In dem Organstreitvetfahren 

Landtag 
Nordrhein-Westfalen 
16. Wahlperiode 

Vorlage 
16/4611 

alle Abg. 

. der Bürgerbewegung pro Nordrhein-Westfalen (PRO NRW) 

gegen 

den Landtag Nordrhein-Westfalen 

'Hausa ns'ch rift 
Aegidi1'kirchplatz. 5 

'14$-143 Münster ' 
l;felefon 

'f (0251) 50&.0 
~ Durchwahl 
r (0251) 505--250 
r Telefax 
, (0251) 505~253 

e-mail: verfgh@Ov9.nrw.de 

Datum: 19. Dezember 2016 

Geschäfts-Nr.: VerfGH 18/16 
(Bitte bei aUen Schreiben angeben) 

wegen Verletzung des Rechts auf Chancengleichheit als politische Partei und auf 
Gleichheit der Wahl durch Einführung einer 2,5-vom-Hundert-SperrklauseJ für die 

Wahlen zu den Stadt- und Gemeinderäten sowie den Kreistagen 
----------------------------------------

- VerfGH 18/16 .. 

übersende ich als Anlage einen Abdruck der Antragsschrift vom 16. Dezember 2016 

nebst Anlagen, die am gleichen Tag beim Verfassungsgerichtshof eingegangen ist 

Das Verfahren wird unter dem o.g. Aktenzeichen geführt 

Gemäß § 18 Abs, 2 VerfGHGgebe ich Gelegenheit. bis zum 28. Februar 2017 zu 

dem Antrag SteUung zu nehmen. 
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Künftige Eingaben in dieser Sache bitte ich in 14 Exemplaren einzureichen. 

Dr.8randts 

Beglaubigt 
S.chrrlid, VG~8eschäftigte· 
alsUrkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 
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Beisicht ·Dr. Schlaeper 

Verfassungsgerichtshof 
for das Land Nordrhein-Westfalen 
AegidHkirchplatz 5 

Rechtsanwälte . Verlassungsgerichtshof 
f.d. Land Nordrhein~Westfafen 

1"6. DEZ. 2016 . 

r ............. Anlage: ..•••••. 
Markus BeiSlChL 

Dr. KarJheinz Schlaaper 

Ariane Meise 

IIV' 

48143 Münster Gartenstr,3 (Näh& Marktplatz) P 
51379 Leverkw~en (Opladen) 

Per T Qlefax: 0251 I 505-253 . 

o rganstreitverfahren 

Tel: (02111) 40 49 49 + 40 49 50 
Fax: (02171) 4049 Si 
EmaU: RA·Bejsicht@t"onllrie.d~ 
leverkuseo. 16.12.2016 
Unser Zeichen: 290116 b/h 

der Bürgerbewegung PRO NRW (PRO NRW), diese vertreten durch den Vorstand t 

dieser vertreten durch den ParteivorsJtzenden Markus Beisicht, Gartenstraße 3·, 51379 

Leverkusen 

Verfahrensbevollmachtigte: 

gegen 

~Antragsteller ~ 

Rechtsanwälte Beisicht & Dr. Schlaeper, Gartenstraße 

3t 51379 Leverkusen 

den Landtag Nordrhein ... Westfalen~ vertreten durch die Präsidentin des Landtagss 

Platz des Landtags 1 J 40221 Düsseldorf 

Sparkasse LeverJ<usen 
IBAN~ DE92 315514400118346352 
. BIO: WS LA 0 EOLLEV 

-Antragsgegner-

Postbank Köln 
IBAN: DE46 3101 00500104516507 

BI';: PBNKOEFF 



LU"m weGemoer 10 U,j:10 I""M T.tt~Ll/1qUq~Ol->UL=11 '::)lr.).j:Jl 

16. Dez. 20 16 15: 0 3 RA' t 8 er s i ehr u. D r 'S eh 1 Cl e pe r 

wegen: EinfOhrung einer SperrklausfJ/ in· Art 78 Abs. 1 Satz 3 und Satz 4 der Ver
fassung {ar das Land NordrheinwoWestfalen und in § 33 Abs. 1· Sätze 2 bis 

4 Kommunalwahlgesetl NRW 

Namens und in VOIlrt:l8Cht der Antragstellerin leiten wir hiermit ein Organstreitverfahren 

gegen den im Rubrum genannten Antragsgegner einf verbunden mit den nachfolgen

den Anträgen. 

1. festzusteUen, dass der Antragsgegnerdadurch das Recht· der Antragstelle" 

. rin auf chancengleiche Teilnahme an· den Kommunalwahlen aus Art. 21 GG, 

Art. 1 Abs. 1landesverfassung ·NRW und auf Glaic.hheit der Wahl aus Art. 

28 Abs_ 1 S. 2 GG,·Art .. 1. Abs. 1. Art. 2 Landesverfassung NRW verletzt hat, 

dass er durch das Gesetz zur Änderung der ·Verfassung für das Land Nord .. 

rhei " ... Westfalen und wahlrechtlicher Vorschriften (Kommunalvertretungs-

stärkungsgesetz) vom 14.06.2016~ verkündet am 30.06.2.016 (GV.NRW. S~ 

442) •. in Art. 78 Abs. 1 S. 3 und LVerf NRW sowie in § 33 Abs .. 1 SN 2 bis 4 

KWahlG NRW eine Gemeinderäte . und Kreistage betreffende 2~5% .. 

Sperrklausel eingeführt hat, 

2. hilfsweisa festzustellen, dass der ·Antragsgegner das Recht der Antragstel .. 

Esrin auf chancengleicha Teilnahm~ an den Kommunalwahlen aus Art. 21 

GG, Art. 1 Abt,;, 1 landesverfassuo9 NRW und auf Gleichheit der Wahl aus 

Art 28 Abs. 1$ S. 2· GG, Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Landesverfassung NRW 

dadurch verletzt hat, dass er es unterlassen hat) bei Verabschiedl:Ang des 

Gesetzes zur Änderung der Verfassung fUr das Land Nordrhein ... Westfalen 

und wahlrechtUcher Vorschriften (Kommunatvertretungsstärkungsgesetz) 

vom 14.06.2016, verkündet am 30.06.2016 (VG,NRW •. S. 442), den in Art. 78 

Abs. 1. S. § und LVerf NRW und in § 33 Abs .. 1 S. 2 und S. 3 KWahtG NRW 
- . . . 

für die Zu~eilung eines Sitzes vorgesehe,nen Schwellenwert auf. einen nied .. 

rigeren Schwallenwert als 2,5· °/0 festzulegen. soweit dies die Wahlen zo 

Gemeinde .. Stadträten und Kreistagen betrifft, 

Sparkasse Leverkusen 
IBAN: DS9i 37~51MO 0118346352 

sie: WELAOEbU,ev 

2 Postbank Köln 
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3. der Antragstellerin die notwendigen Auslagen zu erstatten (§ 54 Abs .. 4 

VGHG NRW). 

Begründung: 

3/67 

'Die Antragstellerin ist gemäß ihrer Satzung vom 09.09.2007 eine Regionalpartei im. 

Sinne des § 7 Parteiengesetz mit Sitz in DOsseidorf. welche an Wahlen 'in Nordrhein .. 

. Westfalen teilnimmt (§ 1 und 3 der Satzung). Sie führt den Namen nBurgerbewegung 

PRO NRWu• abgekürzt nPRO NRW' (§ 2 der Satzung). 

Glaubhaftmachung; ,Vorlage der Satzung (Anlage 1) 

Seit April 2008 ist sie im Verzeichnis des BundeswahUeiters eingetragen. Bislang nahm 

die Partei in Nordrhein-Westfalen unter anderem an den Kommuna'wahJen im Jahre 

2009 und 2014 teil. Die Anlragsteflerin hat im Zuge der letzten Kom.munalwahJ vom 

25.05.2014 unter anderem Ratsmandate in den Städten Aachenr Bochum) Bonn, Duis

burg. Essen, Gefsenkirchen. Leverkusen, MönchengJadbach, Remscheid. Solingen und 

Wupperta' errungen. Daneben hat sie ebenfalls Sitze in den Landkreisen RhejnMErft .. 

Kreis und Oberbergischer Kreis errungen sowie Sitz in den kreisangehörigen Städten 

Bergheim~ Pulheim. Radevormwald und VVitten. tm Einzelnen erzIelte die AntragsteUerin 

der letzten Kommunalwahl die folgenden Wahl.ergebnisse: 

Aachen 1 J3 0/0' (ein Mandat), Bochum 1.3 % (ein Mandat). Bonn 1.6 % (ein Mandat), 

Duisburg 413% (vier Mandate), -Essen 1,7 % (Zwei Mandate). Gelsenkirchen 4,3 % (drei 

Mandate}t Leverkusen 4,4 0/(; (zwei .Mandate), Mönchengladbach 1,9 % (ein Mandat), 

Remscheid 4A % (zwei Mandate), Solingen 2t6 % (ein Mandat)J Wuppertal2,5 % (zwei 

Mandate), Rh~in-Erft-Kreis 3.2 % (zwei .Mandate), Oberbergischer Kreis 1 ~5 % (ein 

Mandat), Bergheim 5)9% (zwei Mandate), Putheim 2,8 % (zwet Mandate), Radevorm .. 

waid 413 % (zwei Mandate) und Witten 2.8 % (zwei Mandate). 

Mit dem vorliegenden Organstreitveriahren wendet sich die Antragstellerln gegen die 

durch das nGesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen und 

wahlrechtlicher Vorschritten' (Kommunalvertretungsstärkungsgesetz)" vom 
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14.06.2016 mit Wirkung zum 01.07,20.16 erfolgte Ei,nfOhrung, einer 2)5-Prozent

Sperrklauser für Kommunalwahlen, soweit die Sperrklausel die Wahlen zu Gemeinderä

ten u,nd Kreistagen betrifft 

Mit dem als Artikelgesetz ausgestalteten Kommunalvertretungsstärkungsgesetz hat der 

41tH, 

'Landesgese1zgeberÄnderungen bzw~ Ergänzungen in § 33 Abs., 1 KWahlG NRW und 

dem Art. 78 Abs. 1 der Landesverfassuog vorgenommen, welche letztendlich vorsehen. ' 

dass die Parteien und Wählergruppenf die im Rahmen von Kommunalwahlen weniger 

als 215 % der GesamtsUmmen erhalten haben, bei der Sitzverteilung feer ausgehen. 

Oie streitbefangenen Neuregelungen sind zum 01.07.2016 in' Kraft getreten und stellen 

fOr das kommunale Wahlrecht ,in der Bundesrepublik in zweifacher Hinsicht eine 8e~ 

sonderheit dar, Zunächst stellt sich die streitbefangene gesetzliche ~euregelung a1s 

verfassungsrechtliches Novum dar, da nunmehr zum ersten Mal in Nordrhein-Westfalen 

eine Sperrklausel auf der Ebene der Landesverfassung verankert wird. Zum anderen ist 

NRW'in Deutschland der einzige Flächenstaat der nun fOr die kommenden Kommu- ' 

nalwahlen eine Sperrklausel von 215 %, vorsieht. Der nunmehr eingereichte Antrag ist 

gemäß Art. 75 Nt, 2 LVerf NRW. § 12 NT. 5. §§'43 ff. VGHG zulässig. 

Die Antragstellerin dürfte anerkanntermaßen Beteiligte eines Organstreitverfahrens 

sein. Es ist in der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs fOr das Land Nord

rhein~Westfalen ausdrücklich anerkannt, dass Parteien sowie deren Landesverbände 

taugliohe Beteiligte eines Organstreitverfahrens sein können, soweit es um die Durch .. 

setzung von Verfassungsnormen geht. die ihre besondere SteUung im Verfassungsge

fOge begründen. Diese Voraussetzung dOrfe vorliegend erfont sein, da die Antragstelle

rin ausdrücklich die Verletzung ihres Rechts auf chancengleiche Teilnahme an den 

Kommunalwahlen aus Art. 21 Abs. 1 GG~ Art. 1 Abs. 1 LVerf NRW und auf Gleichheit 

der Wahl aus Art, 28 Abs. 1 S. 2 GG, Art. 1 Abs. 1, Art. 2 l VerfG NRW und damit ihren 

verfassungsrechtHchen Status im Rahmen der Mitwirkung an, der politischen WillensbU .. 

dung des Volk~s ausdrücklich geltend machen. 

Die AntragsteUerin ist auch gemäß § 44 Abs~ 1 'VGHG antragsbefugt. 
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Sie kann geltend machen; durch ei~ Verhalten des Antragsgegners i den Erlass des 

streit befangenen KomrnunalvertretungsStärkungsgesetzes, in den ihr durch die Landes .. 

verfassung übertragenen Rechten verletzt oder unmittelbar gefährdet zu sein. So gehört 

unstreitig zum verfassungsrechUichen Status der politischen Parteien ihr Recht auf 

Chancengleichheit bei Wahlen. 

0I0f 

Das Recht der politischen Parteien auf Chancengleichheit ergibt sich aus der Bedeu

tungr die der Freiheit der Parteigrundung und dem Mehrparieiensystem fOr eine pluralts ... 

tische freiheitliche Demokratie zukommt und aus dem vom·· Grundgesetz ausdrUckUcl1 

gewonten freien und offenen Prozess der Meinungs- und Willensbildung des Volkes. 

Der Grundsatz der Chancengleichheit für Wahlbewerber findet für politische· Parteien 

seine Grundlage in § 21 Abs. 1 GG, 

Der Grundsatz der Chancengleichheit verlangt, dass jeder Partei. also auch der Antrag ... 

steUerio; grundsätzlichen die gleichen Mögtichkeiten im gesamten Wahlverfahren und 

damit die gleichen Chancen bel. der Verteilung der Sitze eingeräumt werden. Zum. ver ~ 

fassungsrechtlichen Status der palitischen Parteien in d.er Bundesrepublik gehört auch 

ihr Recht auf Wahlrechtsgleichheft. Der Grundsatz der G·feichheit der Wahl wird~ ebenso 

wie die anderen Wahlrechtsgrundsätte im Bereich der länder und Gemeinden. durch 

Art. 28 Abs. 1 Satz: 2 GG gewährleistet. Der Grundsatz der Wahtgleichheit ist zudem 

eine Au~prägung des Demokratieprinzips, das auf der Ebene des NRW .. 

Landesverfassungsrerihts durch Art 1 LVerf NRW ausdrücklich garantiert .ist. 

Der Grundsatz der gleichen und allgemeinen Wahl sichert die vom Demokratieptinzip 

vorausgesetzte Gleichheft der StaatsbOrger. Er gebietet1 dass alle Staatsbürger <das 

aktive und passive Wahlrecht möglichst in forma gleicher Weise ausüben können. Dar

(JUS fotgt für da$Wahlgesetz~ dass. die Stimme eines jeden Wahlberechtigten grund

sätzlich den gleichen Zählwert und dfe gleiche rechtliche Erfolgschance haben muss 

. (vgL BVerG, Urteil vom 13., Februar 2008 - 2 BvK 1/07 -, NVwZ 2008~ 407 ff. t VerfGH 

. NRW, Urteil vom 16.12.2008~ 12/08). 

Bei Zugrundelegung dieser rechtlichen Maßstäbe dürfte es der Fan sein~ dass der An

tragsgegner mit der Wiedereinführung der kommunaJwahlrechtlichen Sperrklausel durch 
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IBAN: DE92 3755 1440 0118 3463 52 
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das Kommunalvertretungsstärkungsgesetz die Rechte der Antragsteller'n auf Wahl .. 

gleichheit und Chancengleichheit Im poJitischen Wettbewerb in einer die Antragsbefug~ 

nis begrondenden Weise verletzt hat Dies gilt insbesondere vor der T atsachet dass dte 

neue 215~Prozent .. Sperrklausel in Art. 78 Abs. 1 S+ 3 LVerf NRW, § 3 Abs. 1 5.,2 Kom

WahlG NRW -wie im Übrigen wahlrechtliehe Sperr~lauseln in toto - eine Ungfeichge

wichtung der Wählerslimmen begrunden. Während der Zählwerf aller WähJerstimmen 

von der 215 .. Prozent~Sperrkrausel vöUig' unberührt bleibtr werden die Wahlerstimmen 

hinsichtlich ihres ErfoJgswertes ungleichbehandeltl je nachdem, ob die Stimme für eine 

Partei abgegeben wurder die mehr als 2r5 % der Stimmen für sich gewinnen konnte 

oder fOr eine Partei, die an dieser Hürde gescheitert ist. Im Jetztgenannten Fall blieben 

die WählersUmmen bei der Sitzve,rteilung unberOcksichtigt und:dementsprechend ohne 

Erfolg~ Folglich nimmt die 2,5-Prozent .. Sperrklausel diesen Stimmen daher ihren Er .. 

folgswert und beeinträchtigt damit das Recht der hiervon betroffenen Parteien auf Wahl- ' 

und Chancengleichheit. 

Dies hat auch konkrete Auswirkungen auf die Chancen' der Anlragstellerin im poUtf .. 

,sehen Wettbewerb und die in diesem Zusammenhang verfassungsrechUich verbOrgten 

,Rechte. 

in diesem Zusammenhang ist zu erwähnen,: dass dfe Antragstenerin in Aachen, in Bo

chum, in Bonn, in Essen, in Mönahengladbach, im Oberbergischen Kreis, Sitze mit ei

nem Stimmenanteilvon teilweise deutlich weniger als 2,5 0A> der abgegebenen Stimmen 

errungen hat. Die AntragsteUerin wUrde diese Sitze bei gleich bleibendem Wahlergebnis 

bei Anwendung der 2f5~P(ozent-Sperrklausel bei der nächsten Kommunalwahl im Jahre 

2020 verlieren. Auch die Chancen, neue Sitze zu erringenr werden bei Berücksichtigung 

des Umstandes, dass die Antragstellerin im Rahmen der letzten Kommunalwahl im 

Landesdurchschnitt einen Stimmenanteil von weniger als 0,5 % erreicht hat, durch die 

Einführung der 215~Prozent",Sperrk'ausel sehr deutlich herabgesetzt. 

Die 215-Prozent ... Sperrklausel stellt daher fUr die AntragsteUerin eine erhebliche Hürde 

fOr die Berücksichtigung bei der künftigen Sitlverteilung In Gemeinderäten und Kreista .. 
. . .' . 

gen dar mit der Folgeldass die 2,S .. Prozent-Sperrktausel eine ganz erhebliche Beein-

Spa\"J(ssse Leverkusen 
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trächtigung der Wahlrechts- und Chancengleichheit der Antragstellerin bewirkt, was naw 

tUrlich deren Antragsbefugnis begründet. 

. Schrießlich ist auch die Antragsfrist des § 44 Abs. 3 VGHG NRW gewahrt 

Die Sechsmonatsfrist wurde mit .der Verkündung des Gesetzes zur Änderung der Ver .. 

fassung fOr das Lan~ Nordrhein-Westfalen und wahlrechtlicher Vorschriften (Kommu .. 

nalvertretungsstärkungsgesetz) im Gesetz ... und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen 

vom 30.06.2016 in Gang gesetzt. Folglich endet die Frist am 30.12.2016~ so dass das 

OrganstreRverfahren fristgerecht eing'eleitet ist. 

Bei Geltung der verfahrensgegenständliChen Sperrklausel. würden der AntragsteUerin 

bei kommenden Kommunalwahlen bei Unterstenung ein~s ähnlichen Wahlergebnisses~. 

diverse Sitze vorenthalten und auf konkurrierende Parteien verteilt werden. Dies stellt 

eine gravierende Beeinträchtigung der AntragsteUerin in ihren organschaftlichen Rech .. 

ten aus Art. 21 Abs. 1 s. 1, Art 28 Abs. 1 S. 2 GG sowie Art. 1 Abs. 11 Art. 2 LVerf 

NRWdar. 

Der Antra~sgegner stützt sein gesetzgeberisches Vorhaben der Ve(ankerung ein~r 2.5~ 

Prozent-Sperrklausel maßgeblich a~f die Erwägung der Sicherung der Funktionsfähig .. ' 

keit der Kommunalvet1retungen durch Verhinderung einer Parleienzersplitterung, Zu .. 

dem wird eine Verhinderung der Arfikulierung von $,Partikularinteressen" in den Räten 

und Krelstagen als Argument angeführt und das gesetzgeberische Ziel der Sicherung 

der Wahl als eines Integrationsvorgangs betont. Die GesetzesbegrOndung besteht im 

Wesentlichen aUs einem Sammelsurium von Überlegungen, die sich mit der Frage be

fassen I was durch eine ParteienzerspUtterung in den Räten möglicherweise altes pas .. 

sieren könne. Dass die, gesetzgeberischen Beforchtungen aber in irgendeiner Form 

durch tatsächliche, empirische Erkenntnisse untermauert werden~ wird in der Gesetz

gebungsbegrOndung noch nicht einmal behauptet, geschweige denn substantiiert vor

getragen. 

Dies ist sehr verwunderlich. da kommunalwahlrechtfiche Sperrklauseln nicht nur in 

Nordrhein ... Westfafeni sondern auch in aUen deutschen Ffächenländem seit geraumer 
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Zeit abgeschafft worden sind und daher mehr als hinreichende empirische ~rfahrungs

werte zur Vertilgung stehen. welche Folgen da·s Fehlen einer Sperrklausel auf die Funk

tionsfähigkeit der NRW-Kommunafvertretungen hat. Wertet man die vorliegenden Ertah

rungen mit dem Wegfall von kommunalwahlrechtlichen Sperrklauseln aus dem gesam .. 

ten Bundesgebiet ausj so stellt man festl dass der Wegfall der kommuna lwahlrechtli~ 

chen SperrklauseJn in keiner einzigen Kommune zu einer nennenswerten Funktionsstö

rung der kommun~dpolitischen Arbeit geführt hat. Keine einzige Kommune ist uunregierM 

bar!! geworden und in keiner einzigen Kommune wurde· die Aufgabenwahrnehrriung 

auch nur ansatzweise unmöglich gemacht wobei dieser Befund sowoh' für Nordrhein

Westfalen im Besonderen als auch für das 9~samte ~brige Bundesgebiet im Allgemei

nen gilt $0 vermag der Antragsgegner in der Gesetzesbegründung nicht eine einzige 

Gemeinde zu benennen, in der, es durch das Fehlen einer kommunalwahlrechtlichen 

Sperrklausel tatsächlich zu .Ober die Bagatellgrenze hinausgehenden Störungen oder 

Behinderungen gekonlmen· sein soU. Wenn es aber weder in NRW noch Im gesamten 

übrigen Bundesgebiet in den vergangenen Jahren, 'in denen die KommunalwahJrechtli w 

ehen Sperrklauseln nunmehr abgeschafft sind. zu irgeodwelchen nennenswerten St~ .. 

rungen gekommen' ist, dann handelt es sich bei der g·esetzgeberischen Annahme, 

dererlei Störungen seien gleichwohl künftig zu erwarten s ·um völlig' unsubstantiierte 

Mutmaßungen ins Blaue hinein ohne jedwede empirische Untermauerung, so dass die 

strengen Anforderungen der Verfassüngsgerichtsbarkeit an die sorgfältige Analyse der 

tatsächlichen Gegebenheiten nicht ·einmal ansatzweise erfüllt worden sind. 

Soweft der Antragsgegner in der GesetzesbegrOndung Ausführungen zu dem Umfang 

einer angeblich zu erwartenden bzw. teilweise bereits eingetretenen IJZerspfitterunglf der 

Räte macht. erweisen sich diese Erwägungen, als ungeeignet, die Einführung der.ver .. 

fahrensgegenständlichen Sperrklausel zu rechtfertigen. 

Eine nZerspUtterungU stellt für sich genommen nämlich noch gar.kein· Problem da(t dem 

mittels der EinfOhrung von Sperrklauseln begegnet werden masse. Dies wäre erst dann 

der Fall, 'wenn als Folge der s~Zersplitterung~ eine konkrete Gefährdung der Funktionsfä~ 

higkeit der Gemeinden und Kreise in Land bereits eingetreten wäre oder jedenfalls un .. 

mittelbar bevorstehen würde. Zersplitterung und Funktionsunfähigkeit dOrfen nicht 

gleichgesetzt werdenj was der Antragsgegner in rechtlich unzulässiger Weise tut 

Sparkasse levencusen 
IBAN: DE9237551440 0118 346352 

Ble: WELAOEDLLEV 

8 Postbank Köln 
lBAN: DE48 3701 OOSO 0104516501 

sie: pBNKDEFF 



lU1b uecemoer 1b UJ:1:J ~M +4~il ".qU4!::tOl->UL~1 :lUO .jot! ~/bl 

16. Dez. 20 16 15: 04 RA' e Be J sie h t M U • D f Sc h 1 a e ~ e r N r. 0747 S, 9 

Dass der Einzug zusätzlicher - oft fraktlonsloser ..... Mandatsträger in eine kommunale 

Vertretung mit einer Verlängerung der Silzungszeiten und einer steigenden Arbeitsbe

lastung der Mitglieder des Gremiums einhergehen könnte, mag möglicherweise richtig 

sein 1 steUt für sich genommen aber noch keine Gefährdung der Funktionsf~higkeit der 

entsprechenden Gremien dar. 

Unabhängig davon legt der Antragsgegner in der GesetzesbegrOndung keinerlei nach

prufbare Zahlen vatI in welchem Umfange sich die Dauer von Ratssitzungen als Folge 

des Einzugs neuer Parteien in die Vertretungen erhöht und inwiefern dies zu welchen 

konkreten Problemen bei der Bewältigung kommunaler Aufgaben geführt hat. 

·Oie f?ehauptung des Antragsgegners auf Seite 14 der Gese1zesbegrOndun9. fraktions .. 

lose Mandatsträger seien mit ihren Aufgaben überfordertl weU sie nicht auf die Unter ... 

stotzung eines Fraktionsapparates zurückgreifen könnten, ist völlig unsubstantiiert und 

wird ausdrücklich bestritten. Gleiches gilt fOr die weitere Behauptung. fraktionslose 

Mandatsträger seien ·schlechter informiert un~ weniger kompromissfähig. Diese·gerade ... 

zu böswilligen Unterstellungen von struktureller Inkompetenz gegenOber d~n zahlrei

chen Einzelnlandatsträgern in NRW, die ihre Aufgaben ganz hervorragend und souv~ 

rän wahrnehmen, en1behren.· jedweder tatsächlichen Grl:lndlage. Woher der Antrags~ 

gegner seine diesbezüglichen.Erkenntnisse gewonnen haben will, wird nicht mitgeteilt. 

Entgegen der· Rechtsauffassung des Antragsgegners lassen sich den angeblichen 

kommunaJverfassungsrechtlichen Besonderheiten im Land Nordrhein ... Westfalen keine 

verfassungsrechtlich tragfähigen Gründe zur Rechtfertigung der verfahrensgegenständ ... 

lichen -Sperrklausel entnehmen. 

So lassen die vom Antragsgegner ausgiebig thematisierten Gem~indegr{)ßen in· NRW in 

keiner Weise eine Prognose über eine etwaige Funktionsbeeinträchtigung durch den 

Einzug von J~SplitterpärtejenH zu. Es gibt insbesondere keinen Erfahrungssatz darge-

. staU) dass eine· Parteienzersplitterung eher in kleineren oder eher in größeren Städtenl 

Gemeinden zu einer Funktionsbeeinträchtigung führen wird. 

Sparkasse leverkueen 
IBAN: DE92 315514400118346352 

SIe; WELADi:DLLEV 

9 Postb .. nk Köln 
IBAN: DI:483701 00500104516507 

BJC~ PBNKDEFF 



2016 December 16 03:15 PM +492171404951~>0251 505352 10/67 
N r. 074 r s, 10 16. Dez.· 2016 15:04 RAre Betsi·cht 'u. Dr· Schlaeper 

MarkU1i ~lsicht Dr. KarJhehu Scbraeper~ Gi,lrten~!(. SI • 51~7S !.eveilu$en - Tel.: {02171} ~049-49 + 4049S0 - FAX,: {Ollil) ~04951 

·Zudem ist die These des Antragsgegners. die Räte in den. Großstädten Nordrhein

Westfajens wiesen gegenOberden übrigen bundesdeutschen Großstädten einen größe

ren Grad an ParteienzerspJitterung auf, schlicht-nicht haltbar. Es gibt keine signifikanten 

Unterschiede zwischen den Räten indEm Großstädten Nordrhein,..Westfalens und den 

Räten der Obrigen bundesdeutschen'Großstädte. 

Auch der Hinweis auf die AUzuständigkeit der Räte (§ 41 Abs. 1 S. 1 GO NRW) erk~ärt 

nicht die vom Antragsgegner behauptete Notwendigkeit einer Sperrklausel. Zwar~ wäre 

es in der Tat problematisch,· wenn ein aUzuständiger Rat funktionsunfähig wäre, weil 

dann ein Großteil der kommunaren Aufgaben brachläge; allerdings ·wrrd bei dieser über .. 

tagung die Funktionsunfähigkeit des Rates bereits vorausgesetzt. anslatt sie zu be .. 

gründen. 

Wenn man die Ertorderlichkeit einer kommunalwahlrechtUchen Sperrklal,1seJ trotz der 

vorstehenden Ausführungen immer noch bejahen wollte! so dUrften jedenfalls mildere 

Mittel zur Verfügung stehen J um das mit einer Spenklausel verfolgte Ziel der Sicherung 

der Funktionsfähigkeit der kommunalen Räte zU erreichen .. 

Ergo dürfte die Einführung der 2i 5-Prozent,,-$perrklausel for die Wahlen zu den Stadt

und Gemeinderäten sowie zu den Kreistagen unverhäl1nismäßig sein. 

Nach aUedem ist der Eingriff in die organschaftlichen Rechte der Antragstellerfn nicht 

./'" gerechtfertigt! so dass eine Rechtsverletzung vorliegt~ die antragsgemäß festzusteHen 

ist 

Gemäß § 54 Abs. 4 VGHG entspricht es der Billigkeit die Erstattung der notwendigen 

Ausfagen der AntragsteUerin in dem Organstreltverfahren aus der landeskasse anzu· 

ordnen. Die AntragsteUerin kann nicht, wie der Antragsgegner, und wie es ·in der Regel 

bei Organstreitverfahren derFall istl die für die Führung des Rechtsstreits erforderlichen 

Aufwendungen aus Mitteln öffentlicher Haushalte bestreiten. 

Sotlte der Verfassungsgerichtshof weiteren Sachvortrag oder weitere Beweisangebote 

für erforderlich halten; wird um einen entsprechenden richterlichen Hinweis gebeten. 
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Darüber hinaus wird um Eingangsbestätigung sowie um Mitteilung ·des Aktenzeichens 

gebeten. 

-RechtsanwaU-

Sparkasse L&vl!rktlse~' 
IBAN: DE92 3755 1440 0116 3463 52 

. sie: WEuoeoLLEV 

11 PQstba nk Körn 
IBAN: DE4B 3701 00500104516507 

Ble: PBNKOEFF 



·, .. >"' •. 

LU1b uecemoer 1ö U::S:1b PM +4~:l1 f14U4~O'->U:lo1 oUO ~o~ 

16, Dez, 2016 15:04 RA'e Beisicht 'tL Dr Schlatper 

wird hlefmit in Sachen 

wegen 

1216"( 

N r. 0 747 S, 12 

Zustellungen werds·n ouran den/die 
BevollmächtiQte{n} erbeten I 

sowohl Voflmachl2ur außerge,ichUlcheln Vertretung aller Art ~Is auch Plozessvcllmacht fUr alle V6rfahren ln allen l(l~ 
startien erteilt. 
Diese VOUmachl erstreckt sich insbesondere auf fOlgende Bef!Jgntssa: 
1. Außergerichtliche Venrelung t GeUendmachung von Ansprüchen gegen SChttdlger, Fahrzeughalter und deren Versi-

cherer und Akteneir16ichl. . , 
2. Begründung und Aufhebung von VertragsverhäUnfMen und Abgabe und Entgegennahme von eioaeftfgen Willensw 

• 

. erklärungen (z. B. Kündigungen). 
3, VeJ1retung im prwalen und geset.2lichen Schlichlungsverfahren . 
. 4. Pr02:essführuog (u, 8. nach §§ 81 Ir. ZPO). 
5, AntragsteHung in Scheidungs- und SChsklungsfolgasachen. Abs~hh).ss von vereinbarungen übel' Scheidllngsfoi4 

gen sowie Stellung von Anträgen auf AusklloHe im Rahmen dss VSrsorgungsausgfefchs, 
6. Vertrelul'lQ und Verteidigun~ in Strarsacnen und Bvßgeldsachen (§§ 302j 374 SIF(J, 73; 74 OWiG) einschließlich 

der Vorvertahten oowis (Jur den Fall der Abwesentiail) Vertretung nach § 41' 11 SiPO und mit ausdrOckHcher 
E«nä~hUguog auch nach §§ 233 I, 234SIFQ und stenUI'lQ von Straf- und anderen nach der Slra(prozassordnung 
zUlässigen Al'llfägen. '. 

7. Bel Aniragen nach dem Gesetz Ober die Enlschädigung für Slr.afverfolgungflmaßoahmen gilt die VoUmachl auch 
rü r das 8etmgsverfahrerl 

6. Vertretung vor Verwaltungs-. Sos:ial· und Finao2behöroen und -gerichten. 
9. Vertretung vor den Arbeitsgerichten. . 

10. Beilegung oder Vermeidung des Rec:hlSslrells oder außergerichtlicher Verhandlungen durch Verglaicn. wne1ige E.IM 
nlgung, Verzlcht oder ArIerkenntnis. . 

11, Einlegung und ROckflsnme von Rechtsmlllein. Rechlsbehelfen vnd Anschlussrechlsmmeln sowie Vel2ichl auf sol~ 
ehe; Zuslimmung zur Spruogrevlslon; Vertlc::h! nach § 141 FamFG. 

12. Entgegennahme und 8ewi'kao von ZVslelluflgen und sonstigen Mitlellungen. 
13- Alle Neben- und FoJgevet1ahren. z. B, Arrest und erns!weiligo \feffvgung. Koslanrsstsetzung. Zwangsvollstreckung 

elnschUeßUch der aus ihr eiwl1chsendeo besonderen Vedahren. JnsorvsflZ, Zwangsversteigerung, ZwaogS\1erw~l", 
lung und Hillierlegung. . 

14. Emprangnahma der vom Gegner, von der JusUzkasse- oder anderen Stellen zu emlaUenden Kosten und notwendi-
gen Auslagen. . .. 

15. übertragung der VOllmachl ganz oder teilwaise auf andere. 

ee,Jjl{lj 
ReC~t1 
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IJ··· 
Bürgerbewegung pro Nordrhein-Westfalen 

Satzung 
beschlossen vom am 9. September 2007 in Bonn 

A" Aufgabe) Name, Sitz 

§ 1 Aufgabe 
Die Bürgerbewegung pro Nordrhein-Westfalenninunt als politische Partei im Sinne des 
Parteiengesetzesan Wahlen in Nordrhein .. Westfalen auf Landes- und kommunaler Ebene 
teil. 

§2Name 
(1) Die Partei führt den Namen Biirgerbewe.gung pro Nordrhein-Westfulen. Die 
Abküi:z:unglautetpro NRW. . , 
(2) Ihre Beziiks- und 1{reisverbände führen zusätzlich ihre eJltsprechenden 
Reg10Ilalbezei~hnungen. 

§ 3 Sitz . 
Der Sitz der Bürgerbewegung pro Nordrhein ... Westfalen ist Diisseldorf .. 

B. Mitgliedscb.aft 

§ 4 Voraussetzungen 
(1) Mitglied der Bürgerbewegung pro Nordrhein-Westfalen kann j eder we~rden, der 

a) ibte Satzung und ihr Programm anerkermt .. . 
b) ihre Ziele zn fordern bereit ist 
c) das 16. Lebensjahr voJ1endet hilt 
d) keiner anderen konkurrierenden politischen Partei oder ·Wählervereinig.mtg 
angehört, 
e) niCht wegen einer im BundeszentraJregister geführten schweren Straftat vorbestraft 
ist 
f) nicht infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder das Wahlrecht -verloren hat 

8l!.fUDIg\ 
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g) nicht JYfitglied einer durch eine reohtskräftige gerichtliche Entscheidung für 
verfassungswidtig erklärten Organisation oder Partei ist oder in den letzten fünf Jahren 
vor dem Antrag auf Aufualune in die Bürgerbewegung pro Nordrhein~ Westfalen war 

h) nicht als V~Person oder in anderer Form für einen Geheimdienst tätig ist. 
(2) Wer ,nicht die deutsche Staatsangehörigkeit hat,) kann. nur aufgenommen werden) wenn 
er der deutschen Spl'ache in Wort und Scbrift mächtig ist und sich seit mindestens drei 
Jahren legal in Deutschland aufhält. 

§ 5 Aufnahmeverfabren . , 
(1) Die Aufuahme als Mitglied erfolgt auf sclniftlichen Antrag des Bewerbers. Übet die 
Au:fualime entscheidet der ParteivoIStalld.' 
(2) Das Mitglied gehört dem Gesamtverband sowie demjenigen Bezirks- und 
Kreisverband an, in dessen Gebiet es seinen Hauptwohnsitz hat. Bin Verbandswechsel ist 
nur bei einer Änderung des Hauptwohnsitzes möglich. Eine Änderung des 
l::Iauptwobnsitzes muß dem Pm1eivorstarid innerhalb von vier Wochen angezeigt werden, 
(3) Wird der Aufnalunealltrag durch den Parteivorstand ahgeleJmt~ so ist dagegen kein. 
Widerspruch möglich~ Insbesondere ist der Bewerber nicht berechtigt~ das Soltiedsgericht 
der Bürgerbewegung pro NQrdrhein .. W astfalen 8llZ'tlrUfen, , 
(4) Ein Aufnahmeantrag muß binnen zwei Monaten nach Eingang beim Parteivorstand 
beschieden werden. Eine A91ehnung wird nicht begriindet Der abgelehnte Bewerber 
kann nach Ablauf 'Von drei Jahren erneut einen Antrag auf Aufnahme stellen. 

§ 6 Mitgliedsrechte 
(1) Jedes Mitglied hat das Recht, in seinem Verband an Veranstaltungen, Wahlen und 
Abstinml'ungen im Rahmen der sat2UrigsrechtIichen Bestimmungen teilzunehmen. 
(2) Nur ordentliche Mitglieder können in Organe und Gremien der Bfugerbewegung pro 
Nordrhein .. Westfaten gewählt werden; mehr als die Hälfte der Mitglieder solcher Organe 
und Gremien:muß die deutsChe Stantsangehörigkeit.besitzen. . , 
(3) Mitglieder sollen nicht mehr tils drei Vorständen und Ftaktionen dei' Bürgerbewegung 
pro Nordrhein ... Westfhlen gleichzeitig angehören. Mehr als die Hälfte der Mitglieder von 
Vorständen müs.sen di~ deutsche Staatsangehörigkeit haben. 

§ 7 Ruhen der mitgliedschaftlichen Rechte 
(1) Die in § 6 dieser Satzung genannten Rechte, eines Mitglieds 'n:dum auf .Beschluß des 
'Parteivorstandes, . 
a) wenn das Mitglied mit seiner Beitragsleistung mehr als drei Monate'im Rückstand ist. 
und trotz schriftlicher Mahnung unter Hinweis auf die Folgen innerhalb eines weiteren 
Monats ·:oicht bezahlt hat 
b) wenn das Mitglied mit öffentlichen Äußerungen die Werte der freiheitlich .. 
demokratischen Groridordnnng des Gnmdgesefzes der Bundesrepublik Deutschland 
angegriffen hat. . . 
(2) Über Ausnahmen von vorstehender Bestimmung entscheidet der Parteivorstand mit 
2/3~Mehrheit auf Antrag des betroffenen Mitglieds. Das betroffene :Mitglied ist von der 
Abstimm'llng ausgeschlossen. 
(3) Bei dringenden Fällen können sowohl der Generalsekretär als auch der Vorsitzende 
zusammen mit einem weiteren Mitglied des Parleivorstandes das sofortige Ruhen der 
Rechte des betroffenen Mitglieds anordnen. Auf Antrag des Betroffenen kann diese 

. ·8~lgl 
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Entscheidung dUl'ch das Schiedsgerich~ in eiligen Fällen durch dessen Pl'äsidenten~ 
aufgehoben werden. 

§ 8 Mitglieasptliehten 
(1) Alle Mitglieder haben die Pflicht, die Satzung und das Programm der 
Bürgerbewegung pro Nordthein-Westfalen anzuerkennen, 
(2) Alle Mitglieder haben unbeschadet demokratischer Meinungsfindung die Ziele. der 
Biirge,;bewegung pro Nordrhein-Westfalen zu f6tdem .. 

. (3) Jedes Mitglied hat Beiträge zu entrichten. Näheres regelt die Fioanx- und 
. Beitragsordnung. ' 

§ 9 Beendigung der l\1ltgliedschaft 
(1) Die :Mitgliedschaft erlischt durch 
a)Tod 
b)Widerruf 

. c) Verlust der Aufenthaltsberechtigung in Deutschland 
d) Austritt . 
e) Streichung 
f) Eintritt in eine andere konkurrierende Partei oder Wählervereirrlgung 
g) Tätigkeit als V M Person oder in anderer Fmm für einen Geheimdienst 
h) Ausschluß 
(2) Eine Aufnahrneentscbeidung kann vom Parteivorstand widerrufen werd~ weM das 

. ' Mitglied in seinem Aufnabmeantrag falsche Angaben gemacht oder wesentliche 
Umstände verschwiegen hat. . 
(3) Der Austritt ist vom Mitglied gegenüber dem Parleivorstand schriftlich zu erklären. 
(4) Ein Mitglied kann vom Parteivorstand gestriohettweroen, wenn eS trotz schriftlicher 
Mahnung mit Einschreibebriefl.U1ter Setzung einer weiteren Zahlungsmst von drei 

. Wochen und unter Verweis auf die Folgen länger als sechs Monate mit seiner 
Beitragszahlung im Riickstand ist 
(5) Ein Mitglied kann durch Beschluß des zuständigen Schiedsgerichtes ausgeschlossen 

",ON werden, wenn es vorsätzlich gegen die Satznng ode( erheblich gegen'die Grundsätze der 
Bürgerbewegung pro Nordrhein ... Westfalen verstößt und ihr damit schweren S~haden 
mffi~.' . 
Verbandsschädigende$ Verhalten stellt insbesondere dar: . 
a) die Veröffentlichung odet derVe:crat intelner Vorgänge oderVor~aben 
b) öffentliche Stellungnahme gegen die Politik der Bikgerbewegung pro Nordrheio .. 
Westfalen . 
c) der Austritt aUS einer Fraktion der BÜIgerbewegung ptO Nordrhein ... Westfalen j 

nachdem der Betreffende als Kandidat der Bürgerbewegung'pro Nordrhein-Westfalen in 
eine Körperschaft gewählt worden ist 
d) die Venmkeuung von Vermögen der Bürgerbewegung pro Notdrhein ... Westfalen 
e) die Tätigkeit als V-Person oder in anderer Form. ffi.r einen Geheimdienst 
f) die rechtskräftige Vemrtellung wegen emer schweren Straftat ' 
(6) Gegen den Ausschluß kann der Betroffene nach Maßgabe derSchiedsordnung der 
Bürgerbewegung pro Nordrhein-Westfalen ·das nächsthöhere Schiedsgericht anrufen! 
(7) Die Entscheidungen der Schiedsgerichte sind scltrifttich zu begründen. . 
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(8) In dringenden und schwerwiegenden, Fällen kann der Pacteivorstand ein Mitglied YOll 
. -

der Ausübung,semer Rechte bis zru' Entscheidung des zuständigen Schiedsgerichtes 
ausschließen. Der Ausschluß und die Dringlichkeit sind schriftlich ~ begriitiden. Der 
Ausschluß muß einen :$nweis auf die möglichen Rechtsmittel enthalten. Die" 
Widerspmchsfristbeim zuständigen Schiedsgericht beträgt vier Woohen. 
(7}A.nspruch aufRiickerstatlUng von Beiträgen besteht im Falle des Ausschlusses oder 
Ausb:itts nicht 

C. Gliederung 

§ 10 Organisationsstüfen 
. Organisationsstufen der Bürgerbewegung pro N ordrhein .. Westtalen sind 

L der Gesamtverband . 
2. die Bezirksverbände 
3 . die Kreisvel'bände. 

§ I1Bezitksverbände . 
(1) Die Bezirksverbände sind die Organisation der Biirgerbewegungpro Nordrhein
Wesd"aIen oberhalb der lCreisverbandsebene i11 Nordrhein-Westfalen. Der Bezirksverband 
'ist zuständig für alle politischen und organisatorischen Fragen semes Bereiches, soweit . 
sie nicht mehrere Bezirksverbände gemeinsam betreffen und deswegen nur im 
Einvernehmen nlit de:rnGesamtverband behandelt werden können, Br'UDterhält eine . 
selbständige Kassenfübrung. 
(2) Beschlüsse, Programme ~d Maßnahmen dürfen nioht im Gegensatz zu den 'Vom 
Parteivorstand festgelegten Grundlinien, der Satzung und delll Programm des 
Gesamtverbandes stehen. . 
(3) Die Bezirksgeschäftsfiihrer werden im Einvemehrrien mit dern Generalsekretär . 
ernannt 

§ 12 Kreisverbinde 
CI) Die ItreiS'getbände sind die Organisation der Bürgerbewegung pro Nordthein
Westfalen in den Kreisen und kreisfreien Städten des Landes Nordrhe.in.-Westfalen. Der 
Kreisverband ist die wichtigste organisatorische Einheit der Bürgerbewegung pro 
Nordrhein .. Westfalen. Er unterhält eine selbständige·Kassenführung. Alle 
organisatorischen und politischen Maßnahmen des Kreisverbandes müssen im 
Einvernehmen mit dem Gesamtverband und mit dem zUständigen Bezirksverband 
erfolgen. 
(2) Beschlüsse, Programme und Maßnahmen dürfen nicht im Gegensatz zu den vom 
Parteivorstand festgelegten Grundlinien, dem Programm oder der Satzung stehen. 
(3) Die Kreisgesohäftsführer werden im Einvernehmen mit dem Generalsekretär ernannt. 

D. Organe. 

§ 13 Organe des Gesamtverbandes 
Die Organe des Gesamtverbandes sind: 

16/67 
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L der Parteitag nach § 9 Abs. 1 ParteienG) 
2. der Parteivorsta:nd 
3. das Parteiptäsidium 

§ 14 Zusammensetzung des Parteitages 
(1) Der Parteitag besteht aus den stimmberechtigten Mitgliedern der ~iirgerbewegung pro 
Nordrhein ... Westfa1en~ Er kann durch MehrhcitsboschIuß bestimrnenfdaß beim folgenden 
Parteitag neben den Mitgliedern des Parteivorstandes, 400 Rechnungsprüfern des 
Gesamtverbandes und den BetirksvotsitzendeuJ die beim Parteitag immer 
stimmbereChtigt sind) nur Delegierte der Kteisverbände stimmberechtigt sein sollen. In 
diesem Fall gilt ein Delegielienschlüssel von 1:10. Der Anteil der gewählten Delegierten 
muß mindestens vier von filnf stlmtn.berechtigten :MJtgliedeln des Parteitages ausmachen 
(2) Entscheidet siCh der Parteitag für das Delegiertensystetnj dann werden die Delegierten 
der K.reisverbände von den Kreismltgliederversammlungen gewählt. Maßgeblich für die 
Verteilung der Delegiertensitze ist die Mitgliede.rzah1;t die vom ParteiV'o,:stand sechs 
Monate vor dem Parteitag festgestellt wird,· . 
(3) Ein Mltglied bzw) oin Delegierter kann sein Stimmrecht nur ausübenJ sofern es bzw. 
er seinen Beitragspflichten nachgekommen ist. 
(4) Den Meldungen von Delegierten und Erst\t2delegierten zum Parteitag duroh die 
Geschäftsstelle des entsendenden Kreisverband~'s ist e:in.Wahlprotoko·U beizUfügen, das 
mindestens folgende Angaben enthalten muß: 
1. Ort und Zeit der Wahl 
2. Zahl der anwesenden stinunbel'echtigteA Mitglieder 
3. Zahl der abgegebenen gültigen Stimmen 
4., Zahl der auf die einzelnen Bewerber entfallenen gültigen Stimn:ten 
5. die Angabe) welche :Bewerber zu orden~1ichen Delegierten. und welche :zn . 
Ersatzdelegierten in geheimer Wahl gewählt WUfden. 
Außerdem ist den Meldungen eine schriftliche Erklärung beizufiigen~ daß Binspruche 
gegen die ordnungsgemäße Wahl der Pe1egierten und deI' Ersatzdelegierten muht 
vorliegen. Bei Wablaufechtungen ist zusätzlich· über den Stand des 
Scbiedsgerichtsverfahtens schriftlich zu berichten. Das Wahlprotokoll muß vom 
lCreisvorsitzenden und vom Scbriftfiihrer der Versannn!ungunterschrieben sem. 
(5) Der Parteitag tritt in der Regel jedes J ah:r zusammen und wird vom Parteivorstand 
einberufen, Auf Antrag von mindestens einem Drittel der Kreisvetbände muß er 
außerordentlich einberufen werden. 

§ 15 Zuständigkeiten des Parteitages 
(1) Der ParteiWg beschließt über die Grundlinien der Politik der Bürgerbewegung pro . 
Nordrhein-Westfalen, insbesondere übet die Satzung, dle Schledsgerichtsordnung, die 
,Finanz- und BeiuagsordnunguJld das P.rogramm; sie sind'als Grundlage tür·die Arbeit 
aller Mitglieder und der Mandatsträger verbindlich. . 
(2) Zu ihren weiteren Aufgaben gebören insbesondere 

a) die Wahl der Mitglieder des Parteivorstandes 
b) die Entg~gennahme des finanziellen Recb.enscb.afts- und des 
Recbnungspriifungsbericllts 
c) die Entgegennahme der Rechenschaftsberichte und die Entlastung des 
Parteivo.rstands 
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d) die'Wahl des Präsidenten des Schiedsgerichfs 
e) die Wabl zweiet Rechnung~prüfer 
f) die BeschlußfassUng über Anträge gemäß § 27 dieser Satzung 

§ .16 Zusammensetz~ng des Partel\Torstandes und des Parteipräsldinms 
. (1) Der Parteivorstand seM sich zusammen aus: 

a) dem Vorsitzenden 
b) dem Genexalsekretär 
c) bis zu vier stellV'ertre:teAden Vorsitzenden 
d) de!ll Schatzmeister 
e) dem Schri~er . 
f) dem Lalldesgeschäftsführer 
g) bis zu. 10 gewählten Beisitzern 
h) dem Vorsitzend.en der Jugendorganisation. 
i) dem Vorsitzenden der Studentenorganisation 

(2) Die Mitglieder desPartei'Vorstandes können sich nicht vertreten Jassen. 

N r. ,074 7 S. 18 

(3) Die Mitglieder des Parteivorstandes kraft Amtes müss~n ihr Amt aus einet Wahl 
erhalten haben, rier Anteil der nicht Vom Parteitag gewählten Mitglieder des 
Partei -vorstandes darf ein Fünftel der Gesamtzahl der Vorstandsmitglieder nicht 
übersteigen. 
(4) DaS Partei präsidium besteht aus 

a) dem Vorsitzenden 
b) dem Generalsekretär 
c) den stellvertretenden Vorsitzenden 
d) dem Schatzmeister 
e) dem Schriftführer 
t) dem Landesgeschäftsführer 
g)bis zu drei Beisitzern) die der Vorstand aus' seinen Reihen mit Mehrheitsbeschluß 
als 1vfitgfieder in das Partei präsidium wählt. 

§ 17 Zuständigkeiten des Partetvor&tandes und des Parteipräsidhn.ns 
(1) Der Parteivorstand leitet die BÜt"gerbewegong pro NOtdrhein .. Westfalen UQd fillu1 die 
Beschlüsse des Parteitages' durch. 
(2) Die Bürgerbewegung pro Nordrhein-Westfalen wird durch den Vorsitzenden und den 
Generalsehetär einzeln gerichtlich und außergerichtlich im Sinne des § 25 BGB 
vertreten. . 
(3) Der Parteivol."stand kann zu seiner Unterstützung und Beratung Arbeitskreise und 
Kommissionen bilden. In den Arbeltskreisen kann auch milarbeit~ wer nicht der 
BürgerbewegUng pro Nordthein-Wes~alen angehört.' . 
(4) Das ParteipräsidhJIU leitet die laufenden Geschäfte und bereitet die' Beschlüsse des 
Partei vorstandes vor ' 

§ 18 Haftung für Verbindlichkeiten 
(1) Kein Organ der Bürgerbewegung pro Nordrhein .. Westfalen darf Verbindlichkeiten 
eingehen, rur die die :Mitglieder mit wem persönlichen Vermögen haften. 
(2) Für reohtsgeschäftüche Verpflichtungen der Bürgerbewegung pro Nordrhein
Westfalen haften die Mitglieder gesamtschuldnerischnur mit dem Vere1nsve:rmögen. 
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(3) 1m Innenverhältnis haftet der .Parteivorstand für Verbindlichkeiten eines 
nachgeordneten Verbandes nur~ wenn er dem die Verpflichtung begründenden 
Rechtsgeschäft ingestimmt hat. . 

N (, 0747 S. i 9 

(4) Die Bezirksverbändej die Kreisvel'bände sowie die Sonderorganisationen der 
Bürgerbewegung pro NQrdrhein~ Westfalen auf allen Organisationsebenen haften 
gegenüber dem Gesamtverband im Innenverhältnls, wenn sie durch ein von ihnen zu . 

. vertretendes Fehlverhalten l\1'aßnabmen naoh § 23 s Abs, 1 Parteiengesetz verursachen, 
die von dem Präsidenten oder dem Präsidium des Deutschen Bundestages· oder eUter . 
gesetzlich sonst zuständigen Stelle gegen den Gesamtverband ergriffen werden. Det 
Parteivorstand kann fiir"den Gesamwerbaod SchadenersatzansprUchemitForderungen der 
vorgenannten Gebietsverbände und Sonderorganisationen verrechnen. 

§ 19 Zuständigkeiten des Generalsekretärs. 
(1) Der Generalsekr~tät fiihrt im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden die Geschäfte der 
Bürgerbewegung pro Nordrhelnw Westfalen. 
(2) Dem Generalsekretär obliegt die Koordination der gesamten Arbeit der 
Biirgerbe-wegung prQ Nordthein-Westfalen) aller Gebfetsvetbände sowie der 
Sonde.rorganisationen. 
(3) Er hat das Recht, an allen Versammlungen und Sitzungen der Organe aller 
Gebietsverbände und Sonderorganisationen teilzunehmen; er muß jederzeit gehort 
vverdell . 
(4) Er koordiniert und archiviert die VOll der Bürgerbewegung pro Nordrhein-Westfalen 
herausgegebenen Publikationen und vergibt fü.t jede Publikation eine Kemmng. 
(5) Er hat Administtator .. Zugang zu allen Intemetseiten der Bürgerbewegung pro 
Nordrhein .. Weslfalen . 
(6) Zur Vorbereitung und DUrchfiibrungvon Wahlkämpfen zumDeutschenBund~stag 
sowie Z'llll1 Europäischen Parlament .sind di.e nacbgeordneten Gebietsverbände und die 
Sonderorganisationen an die Weisungen des Generalsektetärs gebunden. 

§ 20 13ezirks- und KreisYerbandsorgane 
(1) Für "die Bezirks,;. und Kreisverbandsorgane gelten die. Bestimmungen der §§ 14-20 
dieser Satzung entsprechend mit folgenden Einschränkungen: 
Für die B ezirksverbände gilt~ daß 
a) die Bezirksversarnmlung einen eigenen Delegierteilscblüssel bestimmen kann und eine 
Entscheidung für oder gegen das Delegierten .. System für die nächste 
Bezirksversammlung selbständig trifft 
b) ein B,ezidcsselaetär tricht gewählt wird 
c) bis zu 7 BeisitZer dem Bezirksvorstand angehören 
d) der Bez.irksvorsitzende :im Einvelnehmen mit dem Be.zkksvOl'Stand den 
Geschäftsführer bestent~ der den Titel Bezirksgeschäftsführer fiihrt 
Für die Kreisverbände giltj daß . 
a) oberstes Orgßl:l, die MitgliederversammIung ist 
b) ein Kreissekretär nicht gewählt wird 
c) der Kreisvorsitzende im Einvemelnnen mit dem Kreisvorstand den Geschäftsführer 
bestellen kann .. der den Titel Kreisgesohäftsfiibrer fUhrt; der Kreisvorsitzende fiihtt die 
laufenden Geschäfte selbs~ falls er keinen Geschäftsführer bestellt 
d) bis zU 5 Beisitzer den Vorständen angehören können, 
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§ :21 Sonderorganisationen 
Auf Beschluß des Parteitages können folgende Sonderorganisationen gegründet werden, 
deren Arbeit in eigenen Satzungen geregelt werden karm~ die det Parteivorstand 
beschließt: . 
a) Jugendorganisation 
b) Studtntenorganisation 
c) Arbeitskreise 
cl) Satzungskornmission, 
e) Finanzkoronrission (nach Maßgabe der Finanzordnung) 
f) Programmkoromission 
(1) Die Jugendorganisation wirbt bei jungell'Menschen für die Ziele der Bürgerbewegung 

, pro Nordrhein-Westfalen Ihr gehören Mitglieder im Alter von 14 bis 29 Jahren an. Sie 
wählt ihre Organe selbst Tht Vorsitzender kann fÜr ihre Satzung dem Partei vorstand der 
Biitgerbewegung pro NOl'drhein-Westfalen eigeno Votsch1äge machen. 
(2) DieStudentenorgamsation wirbt an den Universitäten tür die Ziele der 
Bürgerbewegung pro.Nordrhein .. \Vestfalen und nimmt an Wahlen für die Gremien der 
studentischtm Selbstvenvaltung teiL Ih:r gehören Mitglieder im Alter von 16 bis 35 Jahren 
an. Sie wählt ihre Organe selbst. Thx Vorsitzender kann für ihre Satzung dem ' 
Parteivorstand der Bücgerbewegung'pro Nordrheio ... Westfalen eigene Vorschläge machen. 
(3) Der Parteivorstand kann Zll wichtigen Politikbereicben AIbeitskreise bilden. Die 
Arbeitskreise sind nicht .. organisatorische Zusammenschlüsse mit dem Ziel) das 
Gedankengut der Bürgerbewegung pro Nordrhein .. Westfalen in ihren W.irl:ungskreisen zu 
verfreten, Die Arbeitskreise a.tbeiten den jeweiligen Vorständen zu und haben kein 
originäres Recht auf Veröffentlichung ihrer Arbeitsergebnisse. 
(4) Die SatzungskolllltÜssion wird vom Parteivorstand' eingesetzt und von einem vom 
Parteivorstand be$timmten Vorstandsmitglied geleitet. Sie betreibt die Fortentwicklung 
der Satzung durch Vorschläge an den Parleiv(){stand" nimmt zu Auslegnngsfragen 
Stellung undübexwacht die Einheitlichkeit von Satzung und Ersetzungen gemäß § 38 
Abs. 2. Ihr gehören neben den stelItertretenden Parteivorsitzenden drei Mitglieder an, die 
die Befähigung zum Rlchteramt haben müssen, Sie wird auf jeweils vier Jahre benifen. 
(5) Die Programmkominission schreibt das Prograriun der Bürgerbewegung pro 
Nordrhein-WestfaIellfolt Sie besteht aus dem Genei-alsekretätund drei weiteren 

'1Yfitgliedent Sie wird 'Vom Parteivo:mtand jeweils auf vier Jahre berufen. 

E. Verfahrensordnung 

§ 22 Gleicllstell~ng von Frauen und Männern sowie Jugendlichen 
(1) In dieser Satzung wurde die Nennung von Ämter.o, der Einfachheit ha1ber in 
männlicher Form g~wäh1t, Allf eine Quotenregelung ver2ichtet die Bürgerbewegung pro 
Nordrhein ... WestfaleD, da für sie das Geschlecht kein Qualifikationsmerkmal darstellt. Es 
ist eine Selbstverständlichkeit) daß zwischen weiblichen und männlichen Bewerbern 
Chancengleichheit best.eht 
(2) Dasselbe gilt für Jugendliche. Mitglieder unter 18 Jahren sind lediglich in den 
gesetzlich vorgesehenen Fällen bei der Wahl von Wahlbewerbem oberhalb der 
kommunalen Ebene nicht stimmberechtigt. 
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§ 23 Ladungen 
(1) Die Vorsitzenden haben zu 
a) VotStandssitzungen unter Binbalrong einer Frist von mindestens sieben Tagen 
b) Versammlungen unter Einhaltung einer FriSt von mindestens zehn Tagen 
c) Parteitage~ Bezirks .. und Kreisversan1I)ilungen unter Einhaltung 'einer Frist von 
ttrindestens 14 Tagen schriftlich unter Angabe der vorläufigen Tagesordnung einzuladen. 

. (2) Die Ladungsfrist beginnt mit dem Tag~ an dem die Einladung zur Post gegeben 
wo.(denist (poststempel); der Sitzungstag ist nicht mitzurechnen. . 
(3) In dringenden lfällenkönnen die Vorstände auch mitkiirzerer Frist geladen werden. 
(4) Von allen Binladungen ist dem übergeordneten Verband schriftlich Kenntnis zU 
geben . 

. (5) Einzuberufen sind.' 
a) die Vorstände mindestens alle sechs Monate 
b) der Parteitag mindestens alle zwei Jahre , 
c) alle Organe innerhalb von vier Wochen, wenn-dies von mindestens einem Drittel der 
stimmberechtigten Mitglieder bzw. Delegierten schriftlich unter Angabe der Grunde . 
verlangt wird. . ' 
(6) Der Vorstand eines übergeordneten 'Verbandes kann aus besonderem Anlaß . 
nachgeordnete Organe einberufen, Er muß sie einberufen, wenn die Bestimmungen des 
Abs. 5 nicht erfUllt wutden~ die internen Wahlen nicht fristgerecht durchgeführt worden 
sind oder ein zuständiges Organ die nach Abs, 5 beantragte Sitzungrucht fiistgerecht 
einberufen hat. 

§ 24 Beschlußfähigkeit 
(1) Die Besphlußfähigkeit bei Prateitagen ist vorbehaltlich der ordnungsgemäßen Ladung 
ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder gegeben. Alle übrigen Organe 
sind nur beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberochtigten Mitglieder 
anweseAd ist . 
(2) Die BeschIußfahigkeit besteht solango, bis auf Antrag das Gegenteil festgestellt ist. In1 
Falle der Beschlußunfähigkeit wird die Sitzung innerhalb eines angemessenen Zeitraums 
mit derselben Tagesordn\tng wiederholt; dann besteht Beschlußfahlgkeit ohne Rücksicht 
auf die Zahl der erschienenen s~erechtigten Mitglieder. 

§ 25 Stimmbereehtignng 
. (1) Bei Sitzungen von Organen sind nur stimmberechtigte Mitglieder teilnahmeberechtigt. 

Ausnahmen hiervon können die Vorsitzenden zulassen. Die Vorsitzenden der Verbande, 
. der Generalsekretär und die Geschäftsführer der übergeordneten Verbände können an 
. allen Sitzungen) Besprechungen. und Versammlunge.n ihrer und der nachgeordoeten 

Verbände teilnehmen. Sie können sic'p' durch ihre Stellvertreter oder bei deren 
Verhinderungsfall 'Von elnem anderen Vorstandsmitglied vertreten lassen. 
(2) Jedes Mitglied hat nur eine Stimme. Zur StiJnmabgahe istpersön!iche Anwesenheit· 
erforderlich. 

§ 2t, Anträge und Personruvorschliige 
.(1) Antrage können stellen und Personalv()!Schläge:unterbreiten: 
a) jedes 1v1itglied an die Organe seines Kreisverbandes 

ae~a 19t 

-Recht' " tt . .,nws 

21167 



2016 December 1603:15 PM +492171404951.,>0251 505352 . 22167 
16.Dez. 201615:05 RA-e Belsfchf 'it Dr ~chla€per N r, 0747 S. 22 

b) jedes Mitglied bzw. bei der Entscheidung fii:f das Delegierten-Systemjedei Delegielte 
an die Bezirksversammlung) dem es bzw. er angehört. 
e) jedes Mitglied bzw. bei der Entscheidung für das Delegierten~Systemjeder·Delegierte 
an den Parteitag; . , 
d)jedes Organ an die Organe der 'Übergeordneten Verbände und an ditfMitglieder .. bzw. 
De1egiertenversamrnlung der eigenen Organisationsebenö, . 
e) die Arbeitskreise an den Parteitag. . . 
(2) Anträge an den Parteitag müssen schriftlich mit einer Frist von mindestens einer . 
Woche gesteHt werden. Sie werden spätestens drei Tage vor der Versammlung an deren 
Mitglieder 'Versandt~ falls die Versa.mmlung als Delegierten-Versammhmg durchgeführt . 
wird. Bei der DurchfUhrong der Versammlung als Mitglieder-Versammlung werden sie 
zu Beginn der Versammlung an die Mitglieder ausgegeben. 
Anträge an die Mitgliedenrersammlungen der Kteisverbände müssen schriftlich mit einer 
Frist von mindestens drei Tagen g~stellt werden. Sie werden zu Beginn der Versammlung 
an die lMitglieder ausgegeben. . 
(3) Anträge an die übrigen Otgan~ inüssen in die T~gesordnung. der nächsten Sitzung 
aufgenommen werden~wenn sie mindestens zwei Wochen vorher schriftlich eingereicht 
sind. 
(4) Anträge zu Tagesordnungspunkten können in der sitzung miindlich gestellt werden. 
(5) Die in Abs. 2 und 3 genantlten Ftisten'gelten nicht fiir Anträge der Vorständ~ an ihre . 
Vetsarrunlungen sowie für Anträge in dringlichen Angelegenhej~n, die "Von mindestens 
einem Drittel der Mitglieder bßw. bei der Entscheidung für das Delegierten-System der 
Delegierten des Organs eingebracht werden. 

§ 27 ßeschl1lsse 
(1) Beschlüsse werden, soweit die Satzung nichts anderes be5timmt~ mit der einfachen 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt. Bei Stir:nmengleiohheit ist der Antrag 
abgelehnt. Stimmenthaltungen sind möglich. 
(2) AufVethmgen von mindestens einem Fünftel der anwesenden stimmberechtigten 
Mitgüeder findet geheime Abstimmung statt. ' , 
(3) Geschäftsordnungsa11träge haben Von'8.ug. Antrag auf Ende der Debatte kann nur 
stellen~ wer sich noch nicht zu Wort gemeldet bat. Die Redeteit kann nur mit 3/4-
Mehrheit begrenzt werden. . 

§2'S Protokollpflicht . 
(1) Über alle Verhandlungen der Organe sind Niederschriften zu fertigen; Sie sind vom 
Vorsitzenden 1lI1d dem Schriftfiihrer zu unto.rzeichnen und mindestens fünf Jahre bei den. 
Akten des Verbandes aufzubewahren. 
(2) Von den Niederschriften über interne Wahlen ist den übergeordneten Verbändenje 
eine Abschrift zu übermitteln 
(3) Bei Niedenchriften über die Wahlen von Bewerberinnen und BewerbenJ: zu 
öffentlicllen Wahlen sind die Bestimmungen der Wahlgesetze maßgebend .. 

. § 29 Vertraulichkeit 
Beratungen und Beschlfisse eines Organs oder einer Sonderorgarusation der 
Bürgerbewegung pro Nordrhein~Westfalen können duroh Beschluß des Gremiums ftir 
vertraulich erklärt werden. ' . 
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§ 30 Bericbtspflichten 
In regelmäßigen Abständen berichten die Kreis~erbände den Bezirks~etbändenund die 
Bezirksverbände dem Parteivorstand über" alle für die Arbeit der Bürgerbewegung pro 
Nordrhein .. Westfalen wesentlichen Vorgange. Die näheren Einzelheiten hinsichtlich von 
Zeit(äurueD.~ Fo;r.me~ Inhalten und Gliederungen der Berichte bestimm.en d~r ° 

Parteivorstand sowie die Bezitksverbände für die ilmenjeweils zuzuleit~den Berichte. 

§ 31 Nachweis und Anerkennung der Mitgliederzahl 
(1) Der Nachweis des Mitgliederbe·,Standes erfolgt nach den Unterlagen der Zentralen 
t-Aitgliederkartei. ° 

(2) Die Mitgiieder.zahl eines Verbandes:wird nur dann anerkann~ wenn die jeweils 
festgesetzten Beiträge bezahlt worden sind. 
(3) Die Erhebung, SpeioherungJ Veraxbeitung und Nutzung allel' Mitgliederdaten der 
Zentralen Mitgliederkartei ist nur für Zweoke der Arbeit der Bürgerbewegung pro 
NOl'drhein ... Westfalen sowie iliret Gebietsverbändo, Vereintgtmgen und 
Sonderorganisationen zulässig. Für den Datenschutz in allen Verbänden der ° 

Bürgerbewegung pro Nordrhein-Westfalen gelten die Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes i!l dessen jeweils geltende Fassung sinngemäß. 

§ 32 Gründung von Kre)s- und Bezirksverbänden 
(1) Die Griindung der Kteis- und Bezirksverbände erfolgt duroh den Generalsekretär oder 
durch einen Beauftragten des Ge:neralse.k.retärs oder durch den Partei vorSitzenden oder 
einen Beauftragten des Parteivorsit2ende.tt. 
(2) Bei eineroGriindungsverssrnmlung m.üssen mindestens sieben stimmbereohtigte 
:Mltgliederaus dein Gebiet des zu grtindendenVerb°andes anwes~~ sein, ° 

§ 33 Eingriffsreehte der ße.zitksverbände 
Erfüllen die Kreisverbände die ihnen nach der Satzung obliegenden Pflichten und 
Aufgaben nicht, so können die Vorstände der Bezirksverbände und der Generalsekretär 
das Erforderliche venmJ.assen~ im äußersten Falle einen Beauftragten einsetzen. 

§ 34 Unterlichtungs .. und Eingrlffstechte des Parleivorstands 
(l) Der Generalsekretär hat das Recht~ sich jederZeit über die Angelegenheiten der 
nachgeordneten Gebietsveroände Md Sond.erorganisationen zu. unterrichten: 
(2) § 34 dieser Satzung gilt im Verhältnis von Parte,ivorstandund Bezirksverbänden 
entsprechend.' 

§ 35Wahlabreden 
Wahlabreden oder gnmdlegende Vereinbarungen mit anderen Parteien oder 
Wäblergruppen sind nur im Einvernehmen mit der nächsthöheren Organisationsstufe 
zulässig. ° 0 

F .. Wahlordnung 

§36 Tßilnabme an Wahlen ~eg~lgt 
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übel' die Teilnahme an Wahlen auf Landes- und kommunaler Ebene entscheide.t der 
Parleivorstand.. 

§ 37 Wahlen 
Für Wahlen gilt folgendes: 
(1) Die Vorsitzenden, die stellvertretenden Vorsitzenden, sowie die Be.werberinnen und 
Bewerber fiir die Landtags und B emkstagswahlen in Bundeswahlkreisen 1ll1d ' 
Sti.mmkreise~ und ftir Oberbiil'germeister~J Biirgennei~ter ... · und Lan~~wahlen, sind in 
Einzelabstimmung mit absoluter Mehrheit der abgegebenen gültigen Stirnrrien gebe im. zn 
wählen. . . 
Bei allen übrigen Wahlen k8nn in Blnzol~oder Sannue1abst1.nlmWlg mit relativer 
Me1u:heit geheim gewählt werden. '. 
Ffu:. die Wahl des Präsidenten des Schiedsgerichtes und der Rechnungsprüfer kann offene 
Abstimmung beschlossen werden. 
(2) Für Wahlen,sind Wahlausschusse zu bilden) die 'Von der VersammlUllg in offener 
Abstimmungzu herufen sind Es kann vor Z'U.Rammentritt der jeweiligen Versammlung 
auclt eine WablprlifungskoJ.'DDlission vom Vorstand eingesetzt werden, die die 
Wahluntedagen prüft. Mitglieder der Wahlausschüsse und Wahlprüfungskommissiopen 
müssen nicht dein wählenden Organ angehören, aber Mitglieder deI' Bürgerbewegung pro 
N ordthein~ Westfalen sein. 
(3) Ungültige Stimmen bei der Ermittlung der Mebtheiten sind bei allen Abstinunungen 
die Stimmen~ die auf Personen entfallen) die nach den wahlrechtlichen Vorschriften nicht 
wählbar sind oder ihr Einverständnis mit einer Kandidatur vorweigert haben. 
(4) Auf Nein lautende Stimmen sind gültige Stimmen. Enthaltuagen sind möglich. 
(S) Für Sammelabstimmungen gilt folgendes: 

. a) Eine Sammelabstirinnung kann in Abschnitten erfolgen. 
b) Stimmberechtigte habenjewei1s so viele St~en wie Bewerber zu wählen sind. 
(6) Stimmzettel, auf denen weniger als die Häi.fte d~l" möglichen Stinunen für wählbare 
Bewerber oder .mehr als die möglichen Stimmen abgegeben wurden) sind ungültig. Bei 
der Berechnung der Mlndeststimmenzahl ist nach oben aufzurunden. 
(7) Ersatldelegierte kÖ)lllen mit den Delegierten in derselben Samrnelabstimmung 
gewählt werden.· . 
(8) Für Stichwahlen gilt Abs. 7 entsprechend und folgendes: , 
a) Erzielt kein Bewerber die notwendige absolute Mehrheit, erfolgt Stichwahl zwisohen 
den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmenl wenn alle Bewerber zusammen mehr als 
50 von 100 der abgegebenen gültigen Stimmen erreicbt haben; dasselbe gilt bei 
Stimmengleichheit. Liegt zwisooen dem zweiten utiddritten Bewerber Stimmengleichheit 
vor) so erfolgt zunächst zwischen diesen heiden eine Stichwahl. Der aus dieser Stichwahl 
hervorgehende Bewerber kommt dann in die Stichwahl mit dem Bewerber mit den 
meisten Stimmen. Ergibt sich bei diesen Stichwahlen erneute Sthnmengleichheit, 
entscheidet das Los. . . . 

. b) Entfä11t auf mehr als zwei Bewerber die gleiche Stimmenzahl, erfolgt Stichwaw. 
zwischen diesen, Entf:illt dabei auf .zwei Bewerber an erstet Stelle die gleiche 
Stimmenzahl) erfo~ Stichwahl zwischen diesen heiden. Ergibt sich zweimal 
Stimmengleichheit, entscheidet das Los, 
(9) Die Anfechtung interner Wahlen muß innerhalb von zwei Wochen an den Vorstand 
des übergeordneten Verbandes schriftlich etfolgen. 'über die Anfechtung entscheidet der 
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Vorstand des übergeordneten Verbandes innerhalb von z'ivei weiteten Wochen. Gegen 
dessen Entscheidung können die Beb:'offunen binnen einer Frist von zwei Wochen das 
Schiedsgericht anrufell. 
(10) Über die Anfechtung von Wahlen des Parteitages oder des Parteivru;standes 
entscheidet das Schiedsgericht u.mirittelbar, " 
(11) Der ,übergeordnete. Verband kli'iUl den sofortigen Vollzug seiner Entscheidung bis zur 
re~htskräftigen Klärung anordnen. Er kann die FühruD.g der Geschäfte einem oder . 

, mehreren Mitgliedern übergeben. ' 
(12) Die Wahlperlode beträgt regelmäßig zwei Jabte. De:r,Parteivorstand kann eine 
Verlängerung oder Abkürrong der Wahlperiode beschließen, sofern dies im Hinblick auf 
die Wahlgesetze geboten erscheint. ber Vorstand muß aber mindestens injedem zweiten 
Kalendetjahr gewählt werden. Die Präsidenten der Schiedsgerichte werden ffirvier Jahre 
gewählt 
(13) Der Parteivorstand beschließt die Tennm8 für die internen Wahlen Wld den Stichtag 
fw: die den De1egiertenzahlen zugrundemlegenden Mitgliederzahlen für die jeweilige 
VVahlperiode. ' 
(14) Die Mitglieder der Vorstände sind bei Neuwahlen nach der Entlastung des ' 
Vorstandes nicht me"hr stimmberechtigt)sofent sie nicht geWählte Delegierte sind. 
Neugewählte Mitglieder der Vorstände sind :mit der Annahme der Wahl stimmberechtigt, 
(15) Will ein VörSbl~dsmitglied oder ein Delegierter VOn diesem Amt zurücktreten, so ist 
dies dem Vorsitzenden des jeweiligen Organs gegenüber schriftlich zu 'erklär:en. Will ein 
Vorsitzender zuruckb:eten, so ist die Erkläi1l1lg gegenüber seinem Stellvertreter 
abzugeben. ' 

, (16) S'cheiden Vorstandsmitglieder oder Rechnungspriifer vorzeitig aus~ so muß bei der 
nächsten Versammlung eine Nachwahl stattfinden. Diese Nac~waW gilt für den Rest der 
Wahlperiode. Wahlen in neu gegründeten Verbänden geltcri ebenfalls für den Rest dec 
VV~periodeM , , 
(17) Scheidet ein Delegierter vorzeitig aus~ rückt der xnit der jeweils n!ichsthöchsten 
Stimmenzahl gewählte Ersat2:delegierte für den Rest der Wahlperiode nach. 
(18) Jedes Mitglied soll nur einünd darfhöchstens zwei Vorsitzendenämter in der 

",'.W ,Bfuge:rbewegung pro Nordrhein .. Westfalen ausaben. Hauptberufliche Mitatbeiterinnen 
lmd Mit$Jbeiter könllf}n nicht Vorsitzende 'des Verbandes sein, der sie beschäftigt. 
(19) Wird eine Ordnungsmaßnahme nach § 42 Abs. 2 verlügtj) muß' eine Nachwahl 
.innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Rechtskraft durchgeführt werden. 

§ 38 AJlgemeine Wahlen 
(1) An der Aufstellung der Kandidaten und an der Wahl von Vertretem für eine 
Vertte'terversammlung zum Zwecke der Kandidatenaufstellung können nUr diejenigen, 
Mitglieder der Bürgerbewegung pro NordIhein-Westfalen mitwirkenll die im Zeitpunkt 
des Zusammentritts der jeweiligen Versammlung zur betreffenden Wahl im Wahlgebiet 
Wahlberechtigt sincL soweit das jeweilige Wahlgesetz dies vorschreibt 
(2) Die 13estinimungen dieses Abschriitts gelten .für alle Wahlen unmittelbat nur insoweit, 

. als sie geltendem Landesrecht nicht widersprechen, In allen anderen Fällen sind die 
widersprechenden Bestimmungen durch Beschluß der Versammlungl die die Wahl 
vornimmt, durch Bestimmungen im Sinne des § 38 zu ersetzen. Diese Ersetzung hat 
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(3) Der Parteitag zur Landtagswahl stellt die Kandidatenliste für die Landtagswahl auf, 
und wählt die Direktkandidaten in den .Wahlkreisen. 
(4) Die Wahl der Bewe.rber zu Gemeinderats .. ~ Stadttats- und Bürgermeisterwahlen enolgt 

. durch die Ktelßmitgliedervetsanunlungen. 
(7) An der Wahl von Bewerbern können sich nur Personen beteiligen. die laut Gesetz.in 
der betreffenden Gebietskötperschaft wahlberechtigt sind . 

. (8) Als WaWbewerber kann nur gewählt werden~ wer Mitglied der Bürgerbewegung pro 
NordrIiein-Westfalen ist. " 

§ 39 Gemeinsame Bestimmungen 
(1) Fiir jeden Delegierten soll ein ErsBtzdelegierter gewählt werden. Im VertretungsfaU 
bestimmt sich das VeI1tetungsrecht ggf. nach der Reihenfolge der auf die 

. Ersatzdeleg:ierten entfallenen Stimmen. . 
(2) Die Wahl der DelegierteJ}, der Ers·atzdelegierten und der Bewerber für öffentliche 
·Wahlen erfolgt gemäß de.n Bestimmungen des § 38 dieser Satzung. 
(3) In derRegel gelten fiir die De1egiertenversammlungeu·die Elnladungsfristen des § 24 
dieser Satzung. ' 
(4) EiDe Delegiertenversammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte der 
Delegierten anwesend ist. Im übrigen gilt § 25 dieser Satzung. 
(5) Die Bestimmungen der Wahlgesetze gehen den Bestimmungen dieser Satzung im 
Kollisionsfall vor und gelten darui unmittelbar, wemi das Schiedsgericht dies feststellt. Im 

,übrigen gelten die BestimmUngen des. Abschnitts E. dieser Satzung. 

G. Ordnnngsmaßnabmen 

§ 40 Ordnupgsroaßnahmen gegen Verbände und Organe· 
(1) Durch den übergeordneten Vorstand oder den Parteivorstrmd können 
Ordnungsmaßnahmen gegenüber Verbänden und Organen getroffen werden, wenn diese 
gegeit die Satzung d,er Biirgerbew'egung pro Nordrhein~Westfalen oder gegen ihre 
Grundsätze verstoßen. 
(2) Otdnungsmaßnahmen siJ.ld~ 
a) Ve:rwamun8;~ 
b) befristeteS Ruhen des Verttetungsrechtes in übergeordnete Verbände 
c) Aintsenthebung von Organen· . 
cl) Verhängung des organisatorischen Notstandes 
(3) Die VOll einem Vorstand verfügte Ordnungsmaßnahme muß vom Parteitag bestätigt 
. werden. .: . 
Der Partejvorstandmuß von dUtch Bezirksvorständ~ verfügten Ordnungsmaßnahme}f 
binnen zwei Wochen verständigt werden. . 
(4) Gegen Otdn\Ulg~aßna.hmen kann der betroffene Verband bzw. das betroffene Organ 
beim Schiedsgericht Einspruch einlegen. Der Einspruch ist innerhaJb einer Frist von Z\vei 
Wochen nach Mitteilung· des Beschlusses beim Präsidenten des Schiedsgerichtes 
schriftlich in zweifacher Ausfertigung einzulegen. 

§ 41 Ordnungsmaßnahmen gegen Mitglieder 
(1) Gegen Mitglieder, die . 
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a) die Grondsätze oder die Ordnung der Bürgel'bewegung pro Nordrhem-Westfalen 
.mißachten . . 
b) gegen die politische Zielsetzong der BiirgerbeweglUlg pro Nordrhein ... Westfalen 
handeln' . , . 

. können Ordnungsmaßnahmen verhängt werden. 
(2) O:rdnungsmaßnahlnen sind: 
a) Verwarnung, 
b) AmtsenthebUng 
cj Aberkennung des Rechts zur Bekleidung von Ämtern 
d) Auaschluß 
(3) Für Ordnuugsmaßnahmen gegen Mitglieder ist der Parteivol'stanp. zuständig~ 
(4) Die: Beschlusse sind dem betroffenen. Mitglied.gegenüber zu begründen und mit. einer 
Rechtsmittelbelehrung zu versehen. 
(5) Anträg.8ufVerhängung einer Ordnungsmaßna.hmekannjedes Mitglied beim 
Parteivorstand stellen. Dem betroffenen Mitglied ist Gelegenheit ~ Stellungnahme :zu 
geben. . 
(6) In scnweiwiegende:a ddngenden Fällen kann die sofortige Wirksamkeit der 
Maßnahme angeordnet werden . 

. (7) Gegen Ordnungsmaßnahmen kanil der Betronene'·beim Schiedsgericht Einspruch 
einlegen. Der Einspruch ist innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Mitteilung des 
Beschlusses beim Präsidenten des Schiedsgerichtes schriftlich in zweifaCher Ausfertigung 
cinzulegen. 

H. Sonstiges 

§ 42 Finanzwesen 
Die fin.anzie11en Belange der Bürgerbewegung pro Nordrhein .... Westfalen regelt die 
Finanz- uo.d Beitragsordnung, die Bestandteil der Satzung der Bürgerbewegung pro 
Nordrhein .. Westfalen ist und den Vorschriften des Parteiengesetzes entsprechen muß. 

§ 43 Schiedsgericht. 
Zusammensetzung,. Zuständigkeit und Verfahren des Schiedsgerichtes der Bürgerbewegung 
pro Nordrhein-Westfalen regelt eine Schiedsgerichtsordirung~ die Bestandteil der Satzung 
der Bürgerbewegung pro Nordrhein .. Westfalen ist. 

§ 44 Geschäftsjahr, Geschäftsstellen, Vergütungen 
(1) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
(2) Geschäftsstellen bestehen auf allen Ebenen.. Die Vorstände sind verpfli~hte~ die 
Geschäftstellen zu betreiben und einen reibungslosen Biirohetrieb und Ansprechbarkeit zu 
gewährleisten, Die Geschäftsstelle des Gesamtverbandes ist in Düsseldorf~ Die 
Bezirksgeschäftsstellen werden von den. Bezirksvorständen bei Gründung der 
Bezirksve.rbände bestimmt. 
(3) Hauptberuflich tätige Mitarbeiter erhalten Vergiitungen nach Festset:zn.ng durch den 
Parteivorstand. Alle übrigen Mitglieder körnlen Auslagen~ und Aufwandserstattung nach 
Beschluß des zuständigen Vorstands erhaUen. Ansonsten ist die Arbeit fiir die 
Bürgerbewegung pro Nordrhein-Westfalen ehrenamtlicb~ 

aeg~l9t 

'A.ch;s/nwa11 

27/67 



2016 December 1603:15 PM +492171404951->0251 505 352 

16 D 20 '161r\'06 RA'e Bl'j'SIClt 1;',' I\r Bchlael'lef , € Z:. t ..I' _. H \ii 11 f' Nr.0747 S, 28 

§ 45 Auilösung 
(1) Der Parteitag kann mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder die AUflösung 
der Bürgerbewegung pro Nordrhein-Westfalen oder die Verschmelzung mit einer anderen 
Organisation oder Partei sowie die Auflösung von Gebiefsverbänden beschließen, 

. (2) Innerhalb von zwei Wochen nach einem. Beschluß über die AUflösung der 
Bürgerbewegimg pro Norrlrhein .. Westfalen sind alle ordentliclien Mitglie~er vom 
Parteivorsi1zenden untet Angabe der Gründe schrlftlichzu einer Urabstimmung über die 
Auflösung oder die Verscbmelzung aufzufordern. Der Zeitraum für die Stitnm.abgahe 
muß wenigstens Zwei Wochen~. er darf höchstens vier Wochen betragen. Der Beschluß gilt 
nach dem Ergebnis dieser Urabstimmung als bestätigt, geändert oder aufgehoben. 
(3) Bei der 'Auflösung von Gebietsverbiinden geht das Vermögen an den nächsthöheren ., 
Gebietsverband über. Bei Auflösung det' BÜt:gerbowegung pro Nordtbeinw Westfalen geht 

.. -" das Vennögen an die Bürgerbewegung pro Köln e.V. über. 
(4) Liquidatören sind der Parteivorsitzende und der Schatzmeister. 

Die Satzung tritt am 9. September 2007 in Kraft. 
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